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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des 
Bundeskanzleramtes 

1. Abgeordneter 
Christian Kühn 
(Tübingen) 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Seit wann wussten die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien (BKM) sowie un-
tergeordnete Institutionen von den Kostensteige-
rungen zum Freiheits- und Einheitsdenkmal (bitte 
detailliert nach Jahr und Monat auflisten)? 

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, Staatsministerin Monika Grütters 
vom 30. November 2016 

Es wird auf die Antwort der Schriftlichen Frage 1 auf Bundestagsdruck-
sache 18/8458 vom 29. April 2016 verwiesen. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass das Freiheits- und Einheitsdenkmal regelmäßig 
Thema im Haushaltsausschuss und in Gesprächen mit den Berichterstat-
tern des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages war. Nach-
geordnete Behörden der BKM waren am Vorhaben Freiheits- und Ein-
heitsdenkmal nicht beteiligt. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie 

2. Abgeordnete 
Veronika Bellmann 
(CDU/CSU) 

Welche Rechtsauffassung hat die Bundesregie-
rung zu den Forderungen der Bundesnetzagentur, 
gegenüber vor allem in den neuen Bundesländern 
beheimateten nicht kommerziellen Interessenge-
meinschaften Kabelfernsehen und Antennenge-
meinschaften als Diensteanbieter im Sinne von 
§ 3 Nummer 6 des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) gemäß § 109 Absatz 4 TKG einen Sicher-
heitsbeauftragten zu benennen und ein Sicher-
heitskonzept zu erstellen, obwohl diese nur Be-
treiber von Telekommunikationsanlagen sind, die 
ausschließlich dem Empfang oder der Verteilung 
von Rundfunksignalen dienen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Beckmeyer 
vom 1. Dezember 2016 

Gemäß § 115 Absatz 1 TKG stellt die Bundesnetzagentur die Einhaltung 
der Vorschriften des Teils 7 TKG, u. a. von § 109 TKG, sicher. Ver-
pflichtete müssen auf Anforderung der Bundesnetzagentur die hierzu er-
forderlichen Auskünfte erteilen. Die Vorschrift des § 109 Absatz 4 TKG 
legt fest, dass Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze oder öf-
fentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste dazu verpflichtet 
sind, Sicherheitsbeauftragte zu benennen und Sicherheitskonzepte zu er-
stellen. 
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Diejenigen nicht kommerziellen Interessengemeinschaften Kabelfernse-
hen und Antennengemeinschaften, die bei der Bundesnetzagentur nach 
§ 6 TKG gemeldet haben, dass sie gewerblich öffentliche Telekommu-
nikationsnetze betreiben oder gewerblich öffentlich zugängliche Tele-
kommunikationsdienste erbringen und somit im Melderegister erfasst 
sind, überprüft die Bundesnetzagentur derzeit darauf hin, ob sie die hier-
mit einhergehenden Rechtspflichten erfüllen. 

Die Bundesregierung hält das Vorgehen der fachlich unabhängigen Bun-
desnetzagentur für vertretbar. 

 
3. Abgeordneter 

Florian Post 
(SPD) 

Ist der Bundesregierung bekannt, in welcher fi-
nanziellen Höhe die jeweiligen Energieversorger 
Ausgaben für die Planung des Rückbaus vorgese-
hen haben, und wenn ja, wie sehen Volumen und 
Zeitrahmen aus? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 30. November 2016 

Zur Verbesserung der Transparenz der Kosten für die künftigen Entsor-
gungsverpflichtungen im Kernenergiebereich, einschließlich der Kosten 
für die Stilllegung und den Rückbau der Kernkraftwerke in Deutschland, 
hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Jahr 2015 ein 
Gutachten in Auftrag gegeben. Nach der gutachtlichen Stellungnahme der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG 
(WKGT) zur Bewertung der Rückstellungen im Kernenergiebereich (sog. 
„Stresstest“) vom 9. Oktober 2015 kalkulieren die privaten Betreiber von 
Kernkraftwerken in Deutschland mit Kosten für Stilllegung und Rückbau 
von Kernkraftwerken von insgesamt 19,614 Milliarden Euro (Preisni-
veau 2014). Nach der gutachtlichen Stellungnahme von WKGT werden 
diese Kosten in den nächsten 25 Jahren anfallen. Für Einzelheiten wird auf 
das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlichte 
Gutachten Bezug genommen. Es ist unter folgendem Link abrufbar: 
www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/stresstestkernenergie,property= 
pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf. 

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts 

4. Abgeordnete 
Sevim Dağdelen 
(DIE LINKE.) 

Inwieweit hat die Bundesregierung Kenntnisse 
(auch nachrichtendienstliche) darüber, dass – nach 
mir vorliegenden Informationen – bei der Rück-
eroberung des seinerzeit unter Kontrolle der unter 
dem Kommando der Nusra-Front stehenden Gruppe 
Shuhada Badr (Märtyrer von Badr) befindlichen 
nördlichen Ortsteils Beni Zeid in Aleppo am 
2. August 2016 von der syrischen Armee eine 
größere Menge an Waffen aus deutscher Herstel-
lung sichergestellt wurden, darunter Scharfschüt-
zengewehre der Heckler & Koch GmbH mit Sitz 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/stresstestkernenergie,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/stresstestkernenergie,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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in Oberndorf am Neckar sowie Atemschutzmas-
ken und Ersatzkartuschen der in Lübeck ansässi-
gen Firma Drägerwerk AG & Co. KGaA und 
Nachtsichtgeräte, und inwieweit kann die Bun-
desregierung ausschließen, dass die Waffen 
und Schutzausrüstungen deutscher Produktion 
aus Beständen stammen, die von Deutschland 
mit Genehmigung der Bundesregierung an den 
NATO-Partner Türkei geliefert wurden? 

Antwort des Staatsministers Michael Roth 
vom 29. November 2016 

Der Bundesregierung liegen dazu keine Erkenntnisse vor. 

Die Bundesregierung verfolgt eine zurückhaltende Rüstungsexportpoli-
tik. Über jeden Einzelfall des Rüstungsexports entscheidet die Bundes-
regierung nach sehr gründlicher und sorgfältiger Prüfung. Grundlage für 
Genehmigungsentscheidungen sind die „Politischen Grundsätze der 
Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüs-
tungsgütern“ aus dem Jahr 2000 und der „Gemeinsame Standpunkt des 
Rates der Europäischen Union vom 8. Dezember 2008“ sowie der Ver-
trag über den Waffenhandel. 

Die Gefahr eines Missbrauchs des konkreten Rüstungsguts durch den 
vorgesehenen Endverwender spielt bei der Entscheidungsfindung eine 
hervorgehobene Rolle. Wenn Zweifel am gesicherten Endverbleib beim 
Empfänger bestehen, werden Ausfuhranträge abgelehnt. 

 
5. Abgeordneter 

Uwe Kekeritz 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Warum fordert die Bundesregierung die Regierung 
des Sudans auf, die Organisation für das Verbot 
chemischer Waffen (OVCW) die Vorwürfe des 
Einsatzes von Giftgas untersuchen zu lassen (siehe 
Antwort der Bundesregierung auf meine Mündliche 
Frage 10, Anlage 9, Plenarprotokoll 18/198), anstatt 
selbst über das reguläre Verfahren der OVCW 
eine unabhängige Prüfung der Vorwürfe zu bean-
tragen, und welche Themen wurden besprochen, 
bzw. welche Vereinbarungen wurden Mitte Oktober 
2016 im Rahmen des Treffens von Vertretern der 
deutschen Bundespolizei mit einer Delegation des 
sudanesischen Innenministeriums getroffen (www. 
sudantribune.com/spip.php?article60551)? 

Antwort der Staatsministerin Dr. Maria Böhmer 
vom 25. November 2016 

Eine Verdachtsinspektion der OVCW sieht im Fall der Nichteinwilli-
gung des betroffenen Staates sehr große Hürden vor. Sie wurde in der 
Geschichte der OVCW daher noch nie beantragt. Zu den Hürden gehört 
eine ausreichende Beweislage. Bislang sieht keiner der 191 Vertrags-
staaten der OVCW die Beweislage im Fall Sudan als eindeutig genug 
an, um eine Verdachtsinspektion gegen den Willen Sudans zu erzwin-
gen. So haben die afrikanischen Vertragsstaaten in einer gemeinsamen 

http://www.sudantribune.com/spip.php?article60551
http://www.sudantribune.com/spip.php?article60551
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Erklärung in der Generaldebatte des OVCW-Exekutivrats am 11. Okto-
ber 2016 erklärt, dass es keinerlei Beweise für einen Chemiewaffenein-
satz in Sudan gebe. Die Bundesregierung fordert Sudan weiterhin mit 
Nachdruck dazu auf, einer Untersuchung durch die OVCW zuzustim-
men. 

Vereinbarungen respektive andere präjudizierende Kooperationszusa-
gen wurden im Rahmen des Treffens von Vertretern der Bundespolizei 
mit einer sudanesischen Delegation im Oktober 2016 nicht getroffen. 

 
6. Abgeordnete 

Katja Keul 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung 
die Sicherheitslage in der Westsahara seit dem 
Ablauf des UN-Ultimatums Ende Juli 2016 ent-
wickelt, und ist die Mission MINURSO inzwischen 
personell wieder vollzählig und in der Lage, ihr 
Mandat auszuüben? 

Antwort der Staatsministerin Dr. Maria Böhmer 
vom 1. Dezember 2016 

In einer Pufferzone im Süden der Westsahara in unmittelbarer Nähe zu 
Mauretanien gibt es seit August 2016 anhaltende Spannungen. Hinter-
grund sind marokkanische Maßnahmen, die in Abstimmung mit Maure-
tanien getroffen wurden, um den Bau einer Straße von Guerguerate nach 
Mauretanien durch Polizei- und Zollpersonal zu schützen. Seitdem ste-
hen sich marokkanische Polizei- und Zollkräfte und Kräfte der Frente 
Polisario in dieser Pufferzone gegenüber und haben sich auf 120 Meter 
angenähert. Zwischen ihnen befinden sich unbewaffnete MINURSO-
Militärbeobachter. Beide Parteien wurden von den Vereinten Nationen 
aufgerufen, die Pufferzone zu verlassen. Die Lage im restlichen Einsatz-
gebiet von MINURSO ist zurzeit ruhig. 

Kern der Einigung von Juli 2016 zwischen den Vereinten Nationen und 
Marokko ist die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mission  
MINURSO. Die Rückkehr von 25 Personen des zivilen Personals ist be-
reits erfolgt, 26 zusätzliche werden noch rekrutiert. Die Bundesregie-
rung begrüßt diese Einigung. Die Mission MINURSO ist in der Lage, 
ihr Mandat auszuüben. 

Die Bundesregierung unterstützt weiterhin die Bemühungen der Verein-
ten Nationen, im Einverständnis mit den Beteiligten und auf Grundlage 
bestehender Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
eine friedliche Lösung des Westsahara-Konfliktes herbeizuführen. 
Die Mission MINURSO bleibt ein wesentlicher Bestandteil zum Erhalt 
von Frieden und Sicherheit in der Region. 
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7. Abgeordneter 
Jörn Wunderlich 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch ist die Summe, mit der sich die Bundes-
regierung an der Finanzierung des europäisch- 
türkischen Flüchtlingsabkommens beteiligt? 

Antwort des Staatsministers Michael Roth 
vom 30. November 2016 

Die EU-Türkei-Flüchtlingsfazilität ist ein Teil des auf dem EU-Türkei-
Gipfel am 29. November 2015 beschlossenen EU-Türkei-Aktionsplans. 
Die sich in der Umsetzung befindliche Fazilität soll 3 Mrd. Euro für Pro-
jekte und Organisationen bereitstellen, die Flüchtlinge oder aufneh-
mende Kommunen in der Türkei unterstützen. Die EU-Türkei-Flücht-
lingsfazilität wird zu einem Drittel (1 Mrd. Euro) aus dem EU-Haushalt 
finanziert. Die restlichen zwei Drittel (2 Mrd. Euro) werden bilateral 
durch die Mitgliedstaaten der EU bereitgestellt. Der Beitrag eines jeden 
Mitgliedstaates bemisst sich am Anteil, den das Bruttonationaleinkom-
men eines Mitgliedstaates am EU-28-Gesamtbruttonationaleinkommen 
des Jahres 2015 ausmachte. Deutschland trägt folglich 21,38 Prozent der 
bilateral zu entrichtenden 2 Mrd. Euro. Dies sind 427 507 848,51 Euro, 
verteilt auf die Haushaltsjahre 2016 bis 2019. 

 
8. Abgeordneter 

Jörn Wunderlich 
(DIE LINKE.) 

Wie bzw. wofür wurden nach Kenntnis der Bun-
desregierung diese Gelder in der Türkei konkret 
eingesetzt (bitte detailliert aufschlüsseln)? 

Antwort des Staatsministers Michael Roth 
vom 30. November 2016 

Die Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten werden in der Fazilität mit 
dem Beitrag aus dem EU-Haushalt zusammengeführt. Eine Aufschlüs-
selung nach nationalen Beiträgen auf Projektebene erfolgt nicht. 

Ein aktuelles Übersichtsdokument der Europäischen Kommission zu 
den Projekten, die durch die EU-Türkei-Flüchtlingsfazilität finanziert 
werden, ist diesem Schreiben beigefügt. Dieses Dokument und weitere 
Informationen zum Thema „EU-Türkei-Flüchtlingsfazilität“ finden sich 
auch stets aktualisiert auf http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/ 
migration/index_en.htm. 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern 

9. Abgeordnete 
Luise Amtsberg 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

In welchem Zuständigkeitsbereich und mit wel-
chen Kompetenzen soll der gegenwärtige Leiter 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, 
Frank-Jürgen Weise, künftig als „Beauftragter für 
Flüchtlingspolitik“ eingesetzt werden (vgl. www. 
presseportal.de/pm/30621/3477956, letzter Satz)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 1. Dezember 2016 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat bei der Be-
wältigung der Flüchtlingssituation seit dem vergangenen Jahr Großarti-
ges geleistet, dennoch steht es auch im nächsten Jahr noch vor großen 
Herausforderungen. Viele Prozesse sind angestoßen, bedürfen jedoch 
noch weiterer entschlossener Umsetzung. 

In dieser Situation, in der Kontinuität sichergestellt und gleichzeitig eine 
Konsolidierung der neuen Verfahren gewährleistet werden müssen, hat 
sich Frank-Jürgen Weise dankenswerterweise bereiterklärt, über das 
Ende seiner Tätigkeit hinaus dem Bundesamt zur Seite zu stehen. 

Im Anschluss an seine Tätigkeit als Leiter des BAMF ist beabsichtigt, 
Frank-Jürgen Weise im Jahr 2017 in der Rolle eines Beauftragten des 
Bundesministeriums des Innern für das Integrierte Flüchtlingsmanage-
ment das BAMF begleiten und es insbesondere bei der Fortentwicklung 
des Integrierten Flüchtlingsmanagements unterstützen zu lassen. Seine 
Aufgabe besteht vor allem in der Verstetigung des bisher im BAMF Er-
reichten und dem Ausloten von weiteren notwendigen Verbesserungen, 
auch im Zusammenspiel mit anderen Bundes-, Landes- und Kommunal-
behörden. Die Details stehen noch nicht fest. 

 
10. Abgeordnete 

Monika Lazar 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Nach welchen Kriterien erfolgt die sicherheitspo-
litische Überprüfung zivilgesellschaftlicher Trä-
ger, die Förderung aus den Bundesprogrammen 
„Demokratie leben!“ und „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ erhalten? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 30. November 2016 

Die Förderung zivilgesellschaftlicher Träger aus den Bundesprogram-
men „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend und „Zusammenhalt durch Teilhabe“ durch 
das Bundesministerium des Innern (BMI) erfolgt jeweils auf Zuwen-
dungsbasis. Die Auswahl der geförderten Träger und damit auch deren 
Überprüfung unter Sicherheitsgesichtspunkten erfolgen durch jedes 
Ressort in eigener Verantwortung. 

http://www.presseportal.de/pm/30621/3477956
http://www.presseportal.de/pm/30621/3477956
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Insgesamt setzt die Bundesregierung auf eine Zusammenarbeit mit den 
geförderten Trägern, um gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass eine 
Unterstützung extremistischer Strukturen durch das Gewähren von Leis-
tungen vermieden wird. 

Zur Regelung dieses Verfahrens ist bei beiden Bundesprogrammen ein 
in wesentlichen Teilen gleichlautendes „Begleitschreiben zum Zuwen-
dungsbescheid im Rahmen der Bundesprogramme zur Extremismusprä-
vention“ Bestandteil des Zuwendungsbescheides. 

 
11. Abgeordnete 

Monika Lazar 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie läuft diese Sicherheitsprüfung konkret ab, 
und welche Aufgaben übernimmt dabei der Ver-
fassungsschutz? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 30. November 2016 

Das BMI hat dazu allen Ressorts 2004 in einem Rundschreiben Unter-
stützung in einem mehrstufigen Verfahren angeboten, das sich derzeit in 
der Überarbeitung befindet. 

Nach dem bisher gültigen Rundschreiben prüfen die Ressorts zunächst 
eigenständig, unter anderem anhand der Verfassungsschutzberichte des 
Bundes und der Länder, ob an der Verfassungstreue einer zur Förderung 
vorgesehenen Organisation Zweifel bestehen. Im Zweifelsfall können 
die Ressorts unmittelbar an das Bundesamt für Verfassungsschutz her-
antreten, das Anfragen mit der Aussage „Es liegen Erkenntnisse vor 
[…] Es liegen keine Erkenntnisse vor“ beantwortet. Soweit diese Aus-
sage aus Sicht der Ressorts für eine eigenständige Förderentscheidung 
nicht ausreicht, kann das BMI unmittelbar beteiligt werden. Die dann 
erfolgende am Einzelfall orientierte Beratung lässt die Ressortverant-
wortung unberührt. 

 
12. Abgeordnete 

Irene Mihalic 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Plant die Bundesregierung, beim Bundestag noch 
in der 18. Wahlperiode eine Gesetzesvorlage zu 
den Vorschriften einzubringen, die das Bundes-
verfassungsgericht in seinem Urteil vom 20. Ap-
ril 2016 (Az.: 1 BvR 966/09) als mit dem Grund-
gesetz unvereinbar erkannt hat, und welche 
Schritte wurden dazu bereits unternommen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 30. November 2016 

Die Bundesregierung ist sich ihrer Verantwortung bewusst, das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts bis zu der vom Gericht gesetzten Frist 
im Juni 2018 umzusetzen. Derzeit wird deshalb innerhalb der Bundesre-
gierung an einem Entwurf für ein neues Bundeskriminalamtgesetz gear-
beitet, der insbesondere eine Änderung der vom Bundesverfassungsge-
richt angesprochenen Vorschriften enthält. Damit soll eine Umsetzung 
der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts noch in der 18. Wahlperi-
ode gewährleistet werden. 
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Der Entwurf befindet sich zurzeit in der Abstimmung zwischen den be-
teiligten Ressorts. 

 
13. Abgeordneter 

Özcan Mutlu 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele türkische Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger in Deutschland (Soldatinnen und Soldaten, 
Abgesandte aus dem türkischen Staatsdienst, Di- 
plomatinnen und Diplomaten sowie Familienan-
gehörige) haben nach dem gescheiterten Putsch-
versuch in der Türkei bislang einen Asylantrag in 
Deutschland gestellt, und wie wurden diese je-
weils beschieden? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder 
vom 28. November 2016 

Nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 haben in den 
Monaten von August bis Oktober 2016 insgesamt 2 055 türkische 
Staatsangehörige einen Asylantrag beim BAMF gestellt. Im selben Zeit-
raum sind 487 Asylanträge türkischer Staatsangehöriger durch das 
BAMF entschieden worden; die durchschnittliche Schutzquote betrug 
rund 7,8 Prozent. Doch vermögen diese Zahlen keine Rückschlüsse auf 
einen Zusammenhang mit dem Putschversuch zu geben. Denn ein Teil 
dieser Asylantragsteller sind schon geraume Zeit vorher als Schutzsu-
chende nach Deutschland eingereist; wegen der prioritären Bearbeitung 
der Anträge von Asylbewerbern aus den Hauptherkunftsländern erhiel-
ten sie teilweise erst einige Zeit nach der Einreise Gelegenheit, einen 
förmlichen Asylantrag zu stellen, und dauerten ihre Verfahren über-
durchschnittlich lang. Erst seitdem im Oktober 2016 der Rückstau im 
BAMF endgültig abgebaut werden konnte, können Asylanträge unver-
züglich nach der Einreise gestellt werden. 

Unabhängig davon werden in der Asylstatistik Berufsgruppen nicht er-
fasst. Eine Aussage kann nur zu Inhabern von Diplomatenpässen getrof-
fen werden: Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei haben 
insgesamt 53 Personen mit Diplomatenpässen einen Asylantrag beim 
BAMF gestellt (Stand: 23. November 2016). 

 
14. Abgeordneter 

Özcan Mutlu 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Änderungen ergaben sich nach dem Treffen 
von Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière 
mit der Führungsspitze des Deutschen Olympischen 
Sportbundes e. V. (DOSB) am 15. November 2016 
gegenüber dem am 28. September 2016 im Sport-
ausschuss des Deutschen Bundestages vorgelegten 
und vorgestellten und am 19. Oktober 2016 im Rah-
men einer öffentlichen Anhörung diskutierten Ent-
wurfs eines neuen Konzepts zur Spitzensportförde-
rung (Ausschussdrucksachen 18(5)178, 18(5)177, 
18(5)180), und wie ist eine aktualisierte Version des 
Konzepts einzusehen (Zeitpunkt, Ort bzw. Me-
dium)? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder 
vom 28. November 2016 

Die im Nachgang zu der Vorstellung des Eckpunktepapiers am 28. Sep-
tember 2016 sowie der öffentlichen Anhörung im Sportausschuss des 
Deutschen Bundestages am 19. Oktober 2016 erfolgte mediale, sportpo-
litische und sportfachliche Resonanz wurde in den Gremien des Reform-
prozesses in den vergangenen Wochen einer umfassenden Auswertung 
unterzogen und – soweit fachlich begründet – in das Konzept zur Neu-
strukturierung des Leistungssports und der Spitzensportförderung inte-
griert. 

Der Bundesminister des Innern, Dr. Thomas de Maizière, der Präsident 
des DOSB, Alfons Hörmann, und die Vorsitzende der Sportministerkon-
ferenz, Christina Kampmann, haben das gemeinsam erarbeitete Konzept 
am 24. November 2016 in der Bundespressekonferenz, vorgestellt. Zeit-
gleich lag es auch dem Sekretariat des Sportausschusses des Deutschen 
Bundestages vor. Es ist auf den Internetpräsenzen des Bundesministeri-
ums des Innern und des DOSB einsehbar. 

 
15. Abgeordnete 

Martina Renner 
(DIE LINKE.) 

Handelt es sich nach Kenntnis der Bundesregierung 
bei dem auf den Namen Manfred Tilo Ulbrich aus-
gestellten Pass, den John Ausonius während sei-
ner Aufenthalte in Deutschland nutzte, um ein 
behördlich ausgestelltes Dokument? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 29. November 2016 

Der in der Frage dargestellte Sachverhalt ist Gegenstand von Ermittlun-
gen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die Bundesregierung 
nimmt zu Ländersachverhalten aufgrund der vom Grundgesetz vorgege-
benen Kompetenzordnung keine Stellung. 

 
16. Abgeordneter 

Hans-Christian 
Ströbele 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Anlässlich der Befassung mit welchen „Einzel-
fällen“ seiner V-Leute im Bereich Links- und 
Rechtsextremismus seit Anfang der 70er Jahre 
hat im Jahr 2009 die Leitung des Bundesamts für 
Verfassungsschutz (BfV) – gemäß Aussage von 
dessen Ex-Referatsleiter Axel M./Deckname Lothar 
Lingen vor dem Generalbundesanwalt im Okto-
ber 2014 (vgl. Der Freitag, 13. Oktober 2016) – 
entschieden, die bis dahin komplett aufbewahrten 
sog. Beschaffungsakten mit Werbung und Aussa-
gen dieser V-Leute nun ab 2009/2010 „massen-
haft“ zu vernichten, und wie viele Beschaffungs-
akten seiner V-Leute hat das BfV seit 2009 bis 
heute jeweils vernichtet mit oder ohne vorherige – 
gemäß § 2 Absatz 1 des Bundesarchivgesetzes 
(BArchG) geschuldete – Anbietung an das Bun-
desarchiv zur Übernahme als wertvolle Dokumente 
gemäß § 3 BArchG? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 30. November 2016 

Entgegen der früheren Vernichtungspraxis im BfV, die im Einklang mit 
der seinerzeit geltenden Vorschriftenlage stand, wurden ab der zweiten 
Jahreshälfte 2010 größere Mengen von Beschaffungsakten vernichtet. 
Dies erfolgte anlässlich einer Änderung der internen (Dienst-)Vorschrif-
ten für die Beschaffung, mit der eine Forderung des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit umgesetzt wurde. 

Auf die Teilfrage wie viele Beschaffungsakten zu V-Leuten seit 2009 
mit oder ohne Anbietung an das Bundesarchiv vernichtet wurden, kann 
aus Gründen des Staatswohls keine Auskunft erfolgen. 

Dies folgt aus der Abwägung der verfassungsrechtlich garantierten In-
formationsrechte des Deutschen Bundestages und seiner Abgeordneten 
einerseits mit den negativen Folgen für die künftige Arbeitsfähigkeit und 
Aufgabenerfüllung der Nachrichtendienste sowie den daraus resultieren-
den Beeinträchtigungen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
und der Gefährdung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicher-
heitsbehörden sowie Grundrechte Dritter andererseits. 

Die Zahl der vernichteten Vertrauensperson-Akten gibt gleichzeitig die 
Zahl der Vertrauenspersonen wieder, die wiederum Rückschlüsse auf 
die Zugangslage des BfV für einen bestimmten Zeitraum zulässt. Zum 
Schutz der Arbeitsweise des BfV unterliegen diese Zahlen besonderer 
Geheimhaltung. 

Die erbetenen Auskünfte würden zwangsläufig operative Einzelheiten 
zu Arbeitsweisen, Strategien, Methoden und zum Erkenntnisstand des 
BfV offenlegen. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) vom 1. Juli 2009 (2 BvE 5/06) sind Einzelheiten zu Ar-
beitsmethoden und Vorgehensweisen der Nachrichtendienste des Bun-
des besonders schutzbedürftig. Eine Kenntnisnahme durch Unbefugte 
kann die Arbeitsfähigkeit und künftige Auftragserfüllung des BfV ge-
fährden. 

Die Verfassungsschutzbehörden sammeln im Rahmen ihres gesetzlichen 
Auftrags Informationen und werten sie aus. Weder diese Informationen 
selbst noch Angaben über eventuelle nachrichtendienstliche Aktivitäten 
zum Gewinnen solcher Informationen sind ihrem Wesen nach veröffent-
lichungsfähig. 

Mit einer Antwort der Bundesregierung auf diese Schriftliche Frage – 
auch durch eine Offenlegung unter VS-Einstufung, die in der Geheim-
schutzstelle des Deutschen Bundestages einsehbar wäre – entstünde die 
Gefahr, dass Fähigkeiten und Methoden der Verfassungsschutzbehörden 
bekannt würden und damit die Funktionsfähigkeit der Verfassungs-
schutzbehörden nachhaltig beeinträchtigt wäre. 

Im Hinblick auf den Verfassungsgrundsatz der wehrhaften Demokratie 
hält die Bundesregierung Informationen der angefragten Art für so sen-
sibel, dass selbst ein geringfügiges Risiko des Bekanntwerdens unter 
keinen Umständen hingenommen werden kann. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz 

17. Abgeordnete 
Katja Keul 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Mit welchen Aspekten, konkreten Fragen und 
Problemstellungen hat sich die Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe zu Kinderehen bisher befasst (bitte 
wenn möglich mit Ergebnissen darstellen), und 
wie beabsichtigt die Bundesregierung die Ergeb-
nisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Kinder-
ehen im Rahmen des Gesetzentwurfs zu den  
Kinderehen einfließen zu lassen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange 
vom 2. Dezember 2016 

Die vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 
eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Umgang des deutschen 
Rechts mit Minderjährigenehen hat sich mit den verschiedenen Aspek-
ten der Thematik befasst. Dazu gehören Fragen des deutschen (interna-
tionalen) Eherechts, wie die ausnahmslose Heraufsetzung des Ehemün-
digkeitsalters auf 18 Jahre, Unwirksamkeit als Rechtsfolge einer Min-
derjährigenehe, Änderungen bei den Aufhebungsregelungen, Verfah-
rensfragen, die kollisionsrechtliche Behandlung von im Ausland ge-
schlossenen Minderjährigenehen und Regelungen, die den Schutz ver-
heirateter Minderjähriger – auch nach Aufhebung der Ehe – bezwecken. 

Die Arbeitsgruppe hat ihre Beratungen noch nicht abgeschlossen. Die 
bisherigen Erörterungen der Arbeitsgruppe werden im Gesetzgebungs-
verfahren ihren Niederschlag finden. 

 
18. Abgeordneter 

Hans-Christian 
Ströbele 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern kann die Bundesregierung bestätigen, 
dass das BMJV dem Justizministerium Bayerns 
nach mir vorliegenden Informationen in Aussicht 
gestellt hat, Teile des Entwurfs eines Gesetzes zur 
effektiveren und praxistauglicheren Ausgestal-
tung des Strafverfahrens zu verändern, insbeson-
dere die geplante audiovisuelle Dokumentation 
im Ermittlungsverfahren (§ 58a StPO-E) auf vor-
sätzliche Tötungsdelikte zu beschränken sowie 
geplante Änderungen in § 73 StPO-E (Anhörung 
des Beschuldigten vor Auswahl eines Sachver-
ständigen), § 141 StPO-E (Antragsrecht auf Be-
stellung eines Pflichtverteidigers), § 148 StPO-E 
(Nichtüberwachung Anbahnungsgespräch zwischen 
inhaftiertem Mandanten und Verteidiger) und § 243 
StPO-E (opening-statement der Verteidigung) wie-
der zu streichen und den „Termin vor dem Termin“ 
(§ 213 StPO-E), statt bei einer Verhandlungsdauer 
von mehr als drei Tagen, erst bei mehr als zehn 
Tagen zuzulassen? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange 
vom 28. November 2016 

Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur effektiveren und praxistaug-
licheren Ausgestaltung des Strafverfahrens befindet sich in der Ressort-
abstimmung, in die Stellungnahmen von Ländern und Verbänden ein-
fließen. Über Einzelheiten der Ressortabstimmung wird keine Auskunft 
erteilt. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums  
der Finanzen 

19. Abgeordneter 
Dr. Gerhard Schick 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Ist das am 11. November 2016 veröffentlichte 
BMF-Schreiben „Wirtschaftliche Zurechnung bei 
Wertpapiergeschäften; Anwendung der Grund-
sätze des BFH-Urteils (BMF – Bundesfinanzhof) 
vom 18. August 2015 – I R 88/13 –“ (GZ: IV C 6 – 
S 2134/10/10003-02) wie in der von Partnern der 
Kanzlei Linklaters, Prof. Dr. Jens Blumenberg 
und Florian Lechner, unter dem Link http:// 
linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_ 
Alert/20161114_Tax_Alert_Wertpapiergesch%C3 
%A4fte_%C3%BCber_den_Dividendenstichtag_ 
BMF-Schreiben_d.pdf veröffentlichten Rechtsauf-
fassung, dass „durchgeführte Aktientransaktionen 
über den Dividendenstichtag u. E. generell nach den 
im BMF-Schreiben aufgeführten Kriterien neu“ zu 
bewerten seien, auch für so genannte Cum/Cum-
Geschäfte anzuwenden, und wenn ja, haben diese  
typischerweise eine „positive Vorsteuerrendite“? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 28. November 2016 

Bei dem BMF-Schreiben vom 11. November 2016 handelt es sich um 
ein Anwendungsschreiben des Bundes und der Länder zum BFH-Urteil 
vom 18. August 2015 (I R 88/13). Das Urteil betrifft einen besonders ge-
lagerten Fall der sog. strukturierten Wertpapierleihe. Das BMF-Schrei-
ben vom 11. November 2016 stellt deshalb auf Grundlage dieses BFH-
Urteils Kriterien für die Bewertung von Fallgestaltungen der strukturier-
ten Wertpapierleihe auf. 

Sogenannten Cum/Cum-Geschäften wurde mit dem Investmentsteuerre-
formgesetz die Basis entzogen. Eine Anrechnung von Kapitalertrag-
steuer wird nur noch gewährt, wenn ein Aktienerwerber während eines 
91-Tagezeitraumes um den Dividendenstichtag die Aktie mindestens 
45 Tage gehalten und dabei ein bestimmtes Kursrisiko getragen hat. Un-
geachtet dessen ist der Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkei-
ten nach § 42 der Abgabenordnung unzulässig. Im Einzelfall ist daher 
genau zu prüfen, ob eine missbräuchliche Gestaltung anzunehmen ist. 

http://linkla-ters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20161114_Tax_Alert_Wertpapiergesch%C3%A4fte_%C3%BCber_den_Dividendenstichtag_BMF-Schreiben_d.pdf
http://linkla-ters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20161114_Tax_Alert_Wertpapiergesch%C3%A4fte_%C3%BCber_den_Dividendenstichtag_BMF-Schreiben_d.pdf
http://linkla-ters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20161114_Tax_Alert_Wertpapiergesch%C3%A4fte_%C3%BCber_den_Dividendenstichtag_BMF-Schreiben_d.pdf
http://linkla-ters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20161114_Tax_Alert_Wertpapiergesch%C3%A4fte_%C3%BCber_den_Dividendenstichtag_BMF-Schreiben_d.pdf
http://linkla-ters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20161114_Tax_Alert_Wertpapiergesch%C3%A4fte_%C3%BCber_den_Dividendenstichtag_BMF-Schreiben_d.pdf
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20. Abgeordneter 
Dr. Axel Troost 
(DIE LINKE.) 

Welche steuerlichen Mehreinnahmen ergeben sich 
nach Schätzung der Bundesregierung jeweils in 
den Kalenderjahren 2017 und 2018 unter Zugrun-
delegung der für diese Jahre angekündigten Tarif-
anpassungen (vgl. Pressemitteilung des Bundes-
ministeriums der Finanzen vom 12. Oktober 2016, 
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/ 
Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2016/09/2016- 
10-12-PM20-steuererleichterungen.htm), wenn zum 
1. Juli 2017 eine Anpassung der Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung um 1,5 Prozent 
oder um 2 Prozent erfolgen würde (bitte differen-
ziert nach Gebietskörperschaften angeben), und 
wie viele Rentnerinnen und Rentner würden nach 
Schätzung der Bundesregierung jeweils zu diesem 
Aufkommen beitragen (bitte differenziert nach Ge-
samtzahl der betroffenen Rentnerinnen und Rent-
ner sowie der Anzahl derer, denen durch die Ren-
tenerhöhung erstmals eine positive Steuerschuld 
entstehen würde)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 29. November 2016 

Eine Rentenanpassung (Anhebung des aktuellen Rentenwertes) um 
1,5 Prozent zum 1. Juli 2017 würde im Jahr 2017 zu Steuermehreinnah-
men von 128 Mio. Euro (davon Bund: 58 Mio. Euro; Länder: 52 Mio. 
Euro, Gemeinden: 18 Mio. Euro) und im Jahr 2018 zu Steuermehr-
einnahmen von 258 Mio. Euro (davon Bund: 116 Mio. Euro; Länder: 
105 Mio. Euro, Gemeinden: 37 Mio. Euro) führen. 

Im Jahr 2017 würden durch diese Rentenanpassung etwa 4,39 Mio. 
Steuerpflichtige mit Rentenbezug zu diesem Aufkommen beitragen; im 
Jahr 2018 würden es etwa 4,46 Mio. Steuerpflichtige mit Rentenbezug 
sein. 

Davon wären ohne die Rentenanpassung im Jahr 2017 rd. 25 000 und im 
Jahr 2018 rd. 50 000 Steuerpflichtige mit Rentenbezug nicht einkom-
mensteuerlich belastet worden. 

Eine Rentenanpassung um 2 Prozent zum 1. Juli 2017 würde im 
Jahr 2017 zu Steuermehreinnahmen von 171 Mio. Euro (davon Bund: 
77 Mio. Euro; Länder: 69 Mio. Euro, Gemeinden: 25 Mio. Euro) und im 
Jahr 2018 zu Steuermehreinnahmen von 345 Mio. Euro (davon Bund: 
156 Mio. Euro; Länder: 140 Mio. Euro, Gemeinden: 49 Mio. Euro) füh-
ren. 

Im Jahr 2017 würden durch diese Rentenanpassung etwa 4,4 Mio. 
Steuerpflichtige mit Rentenbezug zu diesem Aufkommen beitragen; im 
Jahr 2018 würden es etwa 4,48 Mio. Steuerpflichtige mit Rentenbezug 
sein. 

Davon wären ohne die Rentenanpassung im Jahr 2017 rd. 35 000 und im 
Jahr 2018 rund 65 000 Steuerpflichtige mit Rentenbezug nicht einkom-
mensteuerlich belastet worden. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2016/09/2016-10-12-PM20-steuererleichterungen.htm
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2016/09/2016-10-12-PM20-steuererleichterungen.htm
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2016/09/2016-10-12-PM20-steuererleichterungen.htm
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales 

21. Abgeordneter 
Matthias W. 
Birkwald 
(DIE LINKE.) 

Wie haben sich seit 2008 die Quote und die An-
zahl der armutsgefährdeten Kinder und die Quote 
und die Anzahl der Menschen, die 65 Jahre und 
älter sind (nach EU-SILC – Europäische Statistik 
über Einkommen und Lebensbedingungen) in 
Deutschland entwickelt, und teilt die Bundesre-
gierung vor diesem Hintergrund die Aussage des 
Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn: 
„Die Armut im Alter ist derzeit nicht das größte 
Problem, im Gegenteil. Nur gut 3 Prozent der 
Über-65-Jährigen sind auf Grundsicherung ange-
wiesen, während die Armut von Kindern bei 16 Pro-
zent liegt, die von Alleinerziehenden bei über 30 Pro-
zent“ (dpa-Interview vom 22. November 2016)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 2. Dezember 2016 

Die Entwicklung der Armutsrisikoquote von Kindern und Senioren in 
Deutschland nach EU-SILC kann der nachfolgenden Tabelle entnom-
men werden. Die korrespondierende Anzahl der Personen wird vom Sta-
tistikamt der Europäischen Union (Eurostat) nicht veröffentlicht. 

Armutsrisikoquote bezogen auf 60 % des Medianeinkommens in 
Prozent  

Einkommensjahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
unter 18 Jahre 15,0 17,5 15,6 15,2 14,7 15,1 14,6 
65 Jahre und älter 15,0 14,1 14,2 15,0 14,9 16,3 16,5 

Quelle: Eurostat 

Die Armutsrisikoquote ist eine statistische Maßgröße, die eine Lage der 
Einkommensverteilung bezeichnet und zum Ausdruck bringen soll, dass 
derjenige einem Risiko der Einkommensarmut unterliegt, der ein äqui-
valenzgewichtetes Einkommen unterhalb eines bestimmten Mindestab-
stands zum Mittelwert der Gesellschaft hat (Armutsrisikoschwelle), 
ohne aber „Armut“ messen zu können. In Abhängigkeit von der Defini-
tion der Armutsrisikoschwelle als Bezugsgröße (in Prozent des mittleren 
Einkommens), der Gewichtung der Haushaltsmitglieder bei der Bestim-
mung des Nettoäquivalenzeinkommens, der Wahl einer bestimmten Da-
tenquelle sowie der Definition und Erhebung des Einkommens variiert 
die statistische Kennziffer deutlich in der Höhe und liefert keine Infor-
mation über die individuelle materielle Situation im Sinne von Bedürf-
tigkeit. Die Armutsrisikoquote liefert somit auch keine Information dar-
über, wie hoch der Anteil von Personen ist, die auf Grundsicherung an-
gewiesen sind. Hierauf bezog sich allerdings die in der Fragestellung zi-
tierte Aussage, wonach beispielsweise rund 3 Prozent der über 65-Jähri-
gen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
empfangen. 
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22. Abgeordnete 
Katja Dörner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wann wird die Bundesregierung den Gesetzent-
wurf vorlegen, der einen Anspruch auf befristete 
Teilzeitarbeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer regelt, das so genannte „Rückkehrrecht 
auf Vollzeit“, wie es im Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD vereinbart ist, und den 
Bundesministerin Andrea Nahles bei einer Ta-
gung der IG Metall Ende Oktober 2016 für No-
vember dieses Jahres ankündigte, und hält die 
Bundesregierung an der Umsetzung in dieser Le-
gislaturperiode daran fest, wie sie es in der Ant-
wort auf meine Schriftliche Frage 38 auf Bundes-
tagsdrucksache 18/9295 ankündigte? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 30. November 2016 

Die Bundesregierung hält an ihrem Ziel fest, in dieser Legislaturperiode 
die im Koalitionsvertrag vorgesehene Weiterentwicklung des Teilzeit-
rechtes umzusetzen. Bundesministerin Andrea Nahles beabsichtigt, den 
Referentenentwurf noch in diesem Jahr vorzulegen. 

 
23. Abgeordneter 

Klaus Ernst 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch ist in Deutschland derzeit die SGB II-
Bruttostundenlohnschwelle (SGB II – Zweites Buch 
Sozialgesetzbuch), ab der eine erwerbstätige Per-
son die Hartz-IV-Hilfsbedürftigkeit überschreitet 
(unter Berücksichtigung der Regelbedarfe, der bun-
desweit durchschnittlichen laufenden tatsächli-
chen Kosten der Unterkunft für eine Ein-Perso-
nen-Haushaltsgemeinschaft und des Erwerbstäti-
genfreibetrages) für eine alleinstehende Person 
(Steuerklasse I, kinderlos, keine Kirchensteuer, 
gesetzlich krankenversichert) bei einer Wochen-
arbeitszeit von 37,7 Sunden, und wie hoch sind 
diese Bruttostundenlohnschwellen in Ost- und 
Westdeutschland sowie in den Städten München, 
Hamburg, Bremen, Frankfurt a. M., Wiesbaden, 
Berlin, Potsdam, Stuttgart, Freiburg, Düsseldorf, 
Köln, Mainz, Hannover, Münster ausgehend von 
den jeweiligen örtlichen durchschnittlichen lau-
fenden tatsächlichen Kosten der Unterkunft für 
eine Ein-Personen-Haushaltsgemeinschaft? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 30. November 2016 

Die Bundesregierung hält die Berechnung hypothetischer Bruttolohn-
schwellen für wenig aussagefähig, weil die Art der Berechnung von der 
jeweiligen Fragestellung abhängt, verschiedene Annahmen zu treffen 
sind und im Einzelfall weitere mögliche Einkommen sowie etwaige Son-
der- und Mehrbedarfe zu berücksichtigen sind. Daher werden zur Beant-
wortung der Frage weitere vereinfachende Annahmen getroffen. 
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Im Berichtsmonat Juli 2016 lagen die durchschnittlichen anerkannten 
Leistungen für Unterkunft und Heizung einer Ein-Personen-Bedarfsge-
meinschaft deutschlandweit bei 337 Euro. Daraus ergibt sich – unter der 
Annahme, dass ausschließlich Regelbedarfe und Bedarfe für Unterkunft 
und Heizung zu berücksichtigen sind – ein zu deckender Gesamtbedarf 
in Höhe von 741 Euro pro Monat. Unter den weiteren in der Fragestel-
lung genannten Annahmen (sozialversicherungspflichtige Vollzeitbe-
schäftigung unter Zugrundelegung der Lohnsteuerklasse I; keine weite-
ren Einkommen) ergäbe sich für eine Ein-Personen-Bedarfsgemein-
schaft ein rechnerisch erforderliches monatliches Bruttoerwerbseinkom-
men in Höhe von rund 1 390 Euro, um aus dem SGB II-Leistungsbezug 
auszuscheiden. Dies entspräche bei 37,7 Wochenstunden einem Stun-
denlohn von rund 8,50 Euro. 

Die Werte für die weiteren Regionen und Städte ergeben sich aus der 
folgenden Tabelle. Hierbei ist zu beachten, dass die Unterschiede in den 
Beträgen ausschließlich auf die regionalen Unterschiede bei den durch-
schnittlichen Bedarfen für Unterkunft und Heizung zurückzuführen 
sind; alle anderen Annahmen bleiben gleich. Darüber hinaus ist zu be-
denken, dass die genannten Städte kein repräsentatives Bild bieten, da 
Unterkunftskosten in größeren Städten in der Regel deutlich höher sind 
als in anderen Regionen. 
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24. Abgeordnete 
Azize Tank 
(DIE LINKE.) 

Wie viele Personen haben von der Möglichkeit ei-
ner freiwilligen Beitragszahlung seit Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Zahlbarmachung von Renten 
aus Beschäftigungen in einem Ghetto (ZRBG) 
Gebrauch gemacht, um Lücken in der Wartezeit 
zu belegen, und wie hoch war der Durchschnitt 
der nachgezahlten freiwilligen Beiträge? 

 
25. Abgeordnete 

Azize Tank 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch ist der durchschnittliche Betrag von 
Ghetto-Renten unter ausschließlicher Berücksichti-
gung von Beitragszeiten aus einer Ghetto-Beschäf-
tigung, und wie viele Ghetto-Renten wurden bis-
lang insgesamt allein auf der Grundlage der Bei-
tragszeiten aus einer Ghetto-Beschäftigung nach 
dem ZRBG an die Überlebenden der deutschen 
NS-Vernichtungspolitik zahlbar gemacht? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Gabriele Lösekrug-Möller 
vom 2. Dezember 2016 

Die Fragen 24 und 25 werden aufgrund des Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet. 

Nach Mitteilung der Deutschen Rentenversicherung liegen hierüber 
keine statistischen Auswertungen vor. 

 
26. Abgeordneter 

Dr. Harald Terpe 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Konten mit DDR-Rentenbeitragszeiten 
von ab 1937 geborenen Personen, die sich bereits 
am 18. Mai 1990 gewöhnlich in Westdeutschland 
aufgehalten haben, sind nach Kenntnis der Bun-
desregierung derzeit im Rentenversichertenbe-
stand enthalten, und gibt es Kenntnisse darüber, 
ob es für den oben beschriebenen Personenkreis 
Einzelfallprüfungen im Rahmen des Rentenbe-
scheides geben kann bzw. gegeben hat? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Gabriele Lösekrug-Möller 
vom 2. Dezember 2016 

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis darüber, wie viele Konten mit 
DDR-Rentenbeitragszeiten von ab dem Jahr 1937 geborenen Personen, 
die sich bereits am 18. Mai 1990 gewöhnlich in Westdeutschland aufge-
halten haben, derzeit im Rentenversichertenbestand enthalten sind. Die 
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) hat auf Anfrage mit-
geteilt, dass solche Zahlen mangels entsprechender statistischer Erhe-
bungen nicht vorliegen. 
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Im Rahmen eines Petitionsverfahrens (Pet 3-16-11-8222-015348) hat 
die DRV Bund im Jahr 2014 eine statistische Erhebung durchgeführt zur 
Anzahl von Personen, die DDR-Beitragszeiten zurückgelegt haben, ab 
dem Jahr 1937 geboren sind und sich bereits vor dem 9. November 1989 
in der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet aufgehalten 
haben. Diese Erhebung ergab 396 318 Fälle. Von der DRV Bund wurde 
allerdings darauf hingewiesen, dass diese Daten Unschärfen enthalten 
und nur als grobe Orientierungswerte anzusehen sind, insbesondere des-
halb, weil Daten zu einer Wohnsitznahme vor dem 9. November 1989 in 
den Versicherungskonten nicht gespeichert sind und daher auf Hilfskri-
terien zurückgegriffen werden musste, insbesondere auf bestimmte, im 
Versicherungskonto gespeicherte rentenrechtliche Daten. 

Welche „Einzelfallprüfungen“ mit der Frage konkret gemeint sind, wird 
nicht deutlich. Ganz grundsätzlich gilt, dass jede Person das Recht hat, 
ihren Rentenbescheid dahingehend überprüfen zu lassen, ob er rechtmä-
ßig erlassen wurde. Dies gilt auch für den in der Frage angesprochenen 
Personenkreis. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
der Verteidigung 

27. Abgeordneter 
Dr. Alexander S. 
Neu 
(DIE LINKE.) 

Welche Erwägungen bzw. Ereignisse waren  
(mit-)ursächlich für die vorzeitige Versetzung 
von Generalleutnant Peter Schelzig in den einst-
weiligen Ruhestand (http://tinyurl.com/BMVg-
PM-Schelzig), und welche spezifischen Fähigkei-
ten seines Nachfolgers als stellvertretender Gene-
ralinspekteur, Generalleutnant Markus Kneip, sol-
len gewährleisten, dass dieser den Vorstellungen 
der Bundesministerin der Verteidigung, Dr. Ursula 
von der Leyen, an den Amtsinhaber eher gerecht 
wird als sein Amtsvorgänger? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Markus Grübel 
vom 1. Dezember 2016 

Auf Antrag der Bundesministerin der Verteidigung kann der Bundesprä-
sident gemäß § 50 Absatz 1 des Soldatengesetzes Berufsoffiziere vom 
Brigadegeneral und den entsprechenden Dienstgraden an aufwärts jeder-
zeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Die Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand erfolgt ohne Angabe von Gründen. 

Die Auswahl eines geeigneten Nachfolgers erfolgt mit Blick auf das An-
forderungsprofil des Dienstpostens anhand der Ernennungs- und Ver-
wendungsgrundsätze gemäß § 3 Absatz 1 des Soldatengesetzes und da-
mit nach den Kriterien Eignung, Befähigung und Leistung. 
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28. Abgeordneter 
Dr. Alexander S. 
Neu 
(DIE LINKE.) 

Hat Generalleutnant Markus Kneip, der nach der 
vorzeitigen Versetzung von Generalleutnant Peter 
Schelzig in den Ruhestand dessen Nachfolge als 
stellvertretender Generalinspekteur antrat, zu ir-
gendeiner Zeit eine Ausbildungsstätte (Schule, 
Universität etc.) besucht, die auch die Bundes- 
ministerin der Verteidigung, Dr. Ursula von der 
Leyen, besucht hat? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Markus Grübel 
vom 1. Dezember 2016 

Dienstpostennachbesetzungen werden mit Blick auf das Anforderungs-
profil des Dienstpostens auf der Grundlage der Ernennungs- und Ver-
wendungsgrundsätze gemäß § 3 des Soldatengesetzes entschieden. 

 
29. Abgeordneter 

Frank Tempel 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch lag die Anzahl an traumatisierten sowie 
unter einer Suchterkrankung leidenden Bundes-
wehrsoldatinnen und -soldaten in Behandlung bei 
Bundeswehrärztinnen und -ärzten von 2010 bis 
2015 (vgl. Antwort der Bundesregierung zu Frage 16 
der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 
18/10342) (bitte für jedes Jahr und in traumatisiert 
sowie suchterkrankt einzeln auflisten)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Ralf Brauksiepe 
vom 1. Dezember 2016 

Die Behandlung einsatzbedingter psychiatrischer Erkrankungen kann 
über Jahre andauern. Die dargestellten Zahlen stellen somit die Summe 
der im jeweiligen Jahr Neuerkrankten sowie der aus dem Vorjahr noch 
nicht abgeschlossenen Behandlungsfälle dar. Für die Jahre 2010 und 
2011 liegen die erfragten Daten nicht vor. 

Die Anzahl der Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten, die wegen einer 
einsatzbedingten psychiatrischen Störung in den psychiatrischen Abtei-
lungen und fachärztlichen Untersuchungsstellen der Bundeswehr behan-
delt wurden (d. h. die Anzahl Erkrankter) ist der folgenden Übersicht zu 
entnehmen: 

Jahr 2012 2013 2014 2015 
Anzahl 1 074 1 085 645 694 

 
Die Gesamtanzahl der Behandlungskontakte suchterkrankter Soldatin-
nen und Soldaten ist der folgenden Übersicht zu entnehmen. Dabei sind 
Mehrfachbehandlungen einzelner Soldatinnen und Soldaten enthalten. 
Eine darüber hinausgehende Statistik über die absolute Anzahl der 
suchterkrankten Soldatinnen und Soldaten wird nicht geführt. 

Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Anzahl 474 537 420 386 281 296 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
für Gesundheit 

30. Abgeordneter 
Klaus Brähmig 
(CDU/CSU) 

Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen 
zieht die Bundesregierung aus der Berichterstat-
tung in der letzten Woche (u. a. FAZ vom 11. No-
vember 2016, AOK wegen Manipulationen be-
straft: Warnschuss für Kassen), wonach die Auf-
sicht eines Bundeslandes – hier NRW – offen-
sichtlich problematische Verfahrensweisen von 
landesunmittelbaren Krankenkassen im Bereich 
der Datenlieferungen für den Finanzausgleich der 
Krankenkassen hingenommen hat? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 28. November 2016 

Die in der Frage angesprochene nachträgliche Korrektur von Diagnosen 
unter Berufung auf Abrechnungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen ist 
unzulässig. Unzulässig ist auch, so korrigierte Diagnosedaten im Risi-
kostrukturausgleich (RSA) zu melden. Das Bundesversicherungsamt 
(BVA) prüft solche Fälle auch als RSA-Durchführungsbehörde. Gegen 
entsprechende Zuweisungskorrekturen des BVA, die es in diesem Zu-
sammenhang gegen Krankenkassen beschieden hat, sind bzw. waren 
verschiedene Klagen anhängig, u. a. der in der Frage genannte Fall. 

Das BVA berichtet in seinem Tätigkeitsbericht für 2015 über seine Prüf-
tätigkeit und das Ergebnis, dass derart „korrigierende“ Interventionen 
zwischenzeitlich zurückgegangen seien. Der nunmehr in dem genannten 
Fall geschlossene Vergleich ist vor diesem Hintergrund zu bewerten. Es 
wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 4 der Kleinen An-
frage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/10318 
verwiesen. 

 
31. Abgeordneter 

Klaus Brähmig 
(CDU/CSU) 

Werden hieraus Folgerungen für eine gesetzliche 
Optimierung der Zuständigkeiten für das Aufsichts-
recht in Erwägung gezogen, um die erforderliche 
Neutralität der Aufsichtsführung und gleiche Re-
gelungen für alle Krankenkassen zu gewährleis-
ten? 

 
32. Abgeordneter 

Klaus Brähmig 
(CDU/CSU) 

Was spricht gegen eine Aufsichtsführung „aus ei-
ner Hand“ durch das BVA, das derzeit die Auf-
sicht über alle bundesunmittelbaren Krankenkas-
sen ausübt und den Risikostrukturausgleich für 
alle, also auch die landesunmittelbaren, Kranken-
kassen durchführt? 
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 28. November 2016 

Die Fragen 31 und 32 werden aufgrund des Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet. 

Die bestehende Ordnung der Aufsichtszuständigkeiten über die Sozial-
versicherungsträger ist Folge und Ausdruck des föderalen Staatsaufbaus 
der Bundesrepublik Deutschland. Für den Bereich der Sozialversiche-
rung stellt Artikel 87 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) eine ausdrückli-
che Ausnahme vom Grundsatz der Verwaltungszuständigkeit der Länder 
gemäß den Artikeln 30 und 83 GG dar. Die sowohl verfassungsrechtlich 
als auch gesetzlich vorgesehene Aufteilung der Aufsichtszuständigkei-
ten über die Krankenkassen hat sich grundsätzlich bewährt. Die Bundes-
regierung setzt sich für eine einheitliche Ausübung des Aufsichtsrechts 
in diesem durch den Föderalismus geprägten Aufsichtssystem ein. In 
vielen Fällen, in denen unterschiedliche Aufsichtsentscheidungen für die 
betroffenen Kassen zu Vor- oder Nachteilen im Wettbewerb führen kön-
nen, gelingt es, durch unterschiedliche Maßnahmen insbesondere des 
BVA (Rundschreiben, gemeinsame Arbeitspapiere, Erfahrungsaus-
tausch der Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder) auf eine ein-
heitliche Handhabung der Aufsicht hinzuwirken. Kommt es dennoch zu 
divergierenden Rechtsauslegungen der Aufsichtsbehörden, tritt eine 
Vereinheitlichung der Aufsichtspraxis mit der Klärung der Fragen durch 
die Gerichte ein (siehe auch die Antworten der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksachen 
18/9993 sowie 18/10318. 

 
33. Abgeordneter 

Dr. Harald Terpe 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Inwieweit stellt das derzeitige Verfahren zur ver-
pflichtenden Teilnahme von Kliniken an der Kos-
tenkalkulation im DRG-System (DRG – Diagno-
sis Related Groups) nach § 17b Absatz 3 Satz 6 
bis 7 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 
sicher, dass die Auswahl der Kalkulationskranken-
häuser auch hinsichtlich ihrer Trägerschaft reprä-
sentativ ist, und wenn nicht, welche Folgen hat dies 
nach Auffassung der Bundesregierung für die DRG-
Kalkulation (vgl. auch Aussagen des Geschäfts-
führers der InEK GmbH, Dr. Frank Heimig, auf dem 
39. Deutschen Krankenhaustag 2016, https://www. 
bibliomed.de/web/guest/news/-/content/detail/ 
22173250)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 25. November 2016 

Der Gesetzgeber hat die Vertragsparteien auf Bundesebene mit dem 
Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) verpflichtet, ein praktikables Kon-
zept für eine repräsentative Kalkulation und deren Weiterentwicklung zu 
vereinbaren (§ 17b Absatz 3 Satz 5 KHG). Nach diesem Konzept wird 
die aus freiwillig an der Kostenerhebung teilnehmenden Krankenhäu-
sern zusammengesetzte Stichprobe um weitere Krankenhäuser er-
gänzt, die zur Teilnahme an der Kostenerhebung verpflichtet werden. 

https://www.bibliomed.de/web/guest/news/-/content/detail/22173250
https://www.bibliomed.de/web/guest/news/-/content/detail/22173250
https://www.bibliomed.de/web/guest/news/-/content/detail/22173250
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Am 31. Oktober 2016 wurde die erste Ziehung von 40 Krankenhäusern 
durchgeführt, die zur Teilnahme an der Kostenkalkulation verpflichtet 
werden. Basis der Ziehung waren Krankenhäuser, die anhand ihrer Trä-
gerschaft „privat“ bzw. „freigemeinnützig“ und ihres Leistungsspekt-
rums den höchsten Beitrag zur Verbesserung der Repräsentativität leis-
ten konnten. Daher stellt das von den Vertragsparteien auf Bundesebene 
vereinbarte Verfahren sicher, dass die Repräsentativität der Kalkulati-
onsstichprobe auch im Hinblick auf die Trägerschaft bereits durch die 
erstmalige Verpflichtung zur Kalkulationsteilnahme verbessert wird. Im 
Übrigen geht bereits die Gesetzesbegründung zum KHSG davon aus, 
dass eine repräsentative Kalkulationsgrundlage nicht in einem Schritt, 
sondern erst nach und nach realisiert werden könne (Bundestagsdruck-
sache 18/5372, S. 55). Für einen praktikablen Einstieg solle für das Kal-
kulationsjahr 2017 erreicht werden, Krankenhäuser aus denjenigen Trä-
gergruppen zu einer Kalkulationsteilnahme zu verpflichten, die bislang 
unterproportional an der Kalkulation teilnehmen. 

 
34. Abgeordneter 

Dr. Harald Terpe 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Hat das Bundesministerium für Gesundheit die Über-
nahme der APO Vermietungsgesellschaft mbH & 
Co., Objekt Berlin KG (APO KG) durch die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV) mittlerweile 
genehmigt (vgl. Bundestagsdrucksache 18/7464, 
Antwort zu Frage 22), und wenn nicht, welche 
Folgen hat dies für die Eigentumsverhältnisse und 
die Möglichkeit des Weiterverkaufs der in ihrem 
Bestand stehenden Gebäude? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 25. November 2016 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) kann den Anteilserwerb 
erst genehmigen, wenn alle im Umsetzungskonzept der KBV vorgese-
henen Maßnahmen zur Herbeiführung eines genehmigungsfähigen Zu-
stands ausreichend nachgewiesen sind. Dies ist bisher noch nicht umfas-
send erfolgt. Die APO KG wird die fremd genutzten Grundstücke unter 
der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung des Anteilserwerbs 
durch das BMG rechtssicher veräußern können. 

 
35. Abgeordneter 

Dr. Harald Terpe 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wann werden die Ergebnisse der Studien zum 
Thema Kaiserschnitt vorliegen, die das BMG im 
Juni 2016 vergeben hat (Pressemitteilung des BMG 
vom 10. Juni 2016), und inwieweit plant die Bun-
desregierung eine zeitnahe Veröffentlichung die-
ser Studien? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ingrid Fischbach 
vom 30. November 2016 

Das BMG hat im Juni 2016 vier Forschungsprojekte zu Kaiserschnitten 
mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 150 000 Euro in Auftrag ge-
geben. Sie sollen sich mit wichtigen Versorgungsfragen in vier Themen-
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bereichen befassen: 1. Beratung der Schwangeren, 2. Zeitpunkt des ge-
planten Kaiserschnitts, 3. Maßnahmen zur Begegnung von Gefahren 
beim Kaiserschnitt, 4. Zustand der Frau nach Kaiserschnitt. Auftragneh-
mer sind das Institut für Forschung in der Operativen Medizin, Univer-
sität Witten-Herdecke sowie das Institut Cochrane Deutschland in Frei-
burg. Zu drei Projekten liegen inzwischen die Endberichte vor, der End-
bericht des vierten Projekts wird ebenfalls noch im November 2016 er-
wartet. 

Eine Veröffentlichung der Ergebnisse durch das BMG ist im Anschluss 
an die Auswertung der Endberichte vorgesehen. Darüber hinaus werden 
die Ergebnisse kurzfristig der Steuerungsgruppe einer interdisziplinären 
S3-Leitlinie Kaiserschnitte zur Verfügung gestellt werden, um in die 
Leitlinienentwicklung einzufließen. 

 
36. Abgeordnete 

Kathrin Vogler 
(DIE LINKE.) 

Inwiefern entsteht durch die patientenindividu-
elle Verblisterung von Arzneimitteln nach An-
sicht der Bundesregierung ein patientenrelevanter 
Zusatznutzen im Vergleich zum herkömmlichen 
Stellen von Arzneimitteln, und inwiefern kann 
das kostenfreie Verblistern nach Ansicht der Bun-
desregierung eine Form von Korruption darstel-
len? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ingrid Fischbach 
vom 29. November 2016 

Gemäß § 1a Absatz 5 der Apothekenbetriebsordnung ist patientenindi-
viduelles Verblistern die auf die Einzelanforderung vorgenommene und 
patientenbezogene manuelle oder maschinelle Neuverpackung von Fer-
tigarzneimitteln für bestimmte Einnahmezeitpunkte des Patienten in ei-
nem nicht wieder verwendbaren Behältnis. Die Verblisterung kann auf 
der Grundlage einer ärztlichen Verschreibung oder auf Wunsch des 
Kunden erfolgen. 

Die neu eingeführten Straftatbestände zur Bekämpfung von Korruption 
im Gesundheitswesen (§§ 299a und 299b des Strafgesetzbuches) setzen 
voraus, dass ein Heilberufsangehöriger einen Vorteil für sich oder einen 
Dritten erhalten soll. Der Vorteil muss im Sinne einer Unrechtsverein-
barung als Gegenleistung für die unlautere Bevorzugung im Wettbewerb 
(durch bestimmte Verordnungs- oder Bezugsentscheidungen oder bei 
der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial) bestimmt 
sein. Dies ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen. 
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37. Abgeordnete 
Kathrin Vogler 
(DIE LINKE.) 

Welche gesetzlichen Krankenkassen unterhalten 
schon heute bzw. bereits vor dem Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (EuGH) nach Kenntnis 
der Bundesregierung Vertragsbeziehungen mit 
ausländischen Versandapotheken, und welcher 
Art sind diese? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 29. November 2016 

Nach § 129 Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) re-
geln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahr-
nehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche Spit-
zenorganisation der Apotheker in einem gemeinsamen Vertrag das Nä-
here zur Arzneimittelversorgung. Der Rahmenvertrag hat Rechtswir-
kung auch für ausländische Versandapotheken, die dem Rahmenvertrag 
beitreten. 

Die Krankenkassen oder ihre Verbände können mit der für die Wahr-
nehmung der wirtschaftlichen Interessen maßgeblichen Organisation der 
Apotheker auf Landesebene ergänzende Verträge schließen (§ 129 Ab-
satz 5 SGB V). 

Nach § 140e SGB V dürfen Krankenkassen zur Versorgung ihrer Versi-
cherten Verträge mit Leistungserbringern nach § 13 Absatz 4 Satz 2 
SGB V in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in den Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder in der Schweiz abschließen. 

Von der Möglichkeit, Verträge mit ausländischen Versandapotheken zu 
schließen, wird von den Krankenkassen hinsichtlich der Inanspruch-
nahme, der Art und der Vertragsinhalte unterschiedlich Gebrauch ge-
macht. Genaue Kenntnisse zu den Verträgen liegen dem Bundesminis-
terium für Gesundheit nicht vor. 

 
38. Abgeordnete 

Birgit Wöllert 
(DIE LINKE.) 

Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung die 
Rechtslage bei der Neuvergabe von Kassenarzt-
sitzen hinsichtlich der Barrierefreiheit der jewei-
ligen Praxis, und wie stellt sich nach Kenntnis der 
Bundesregierung die Praxis der Kassenärztlichen 
Vereinigungen in dieser Hinsicht dar? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 2. Dezember 2016 

Die Zulassung zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung er-
folgt durch die jeweiligen Zulassungsausschüsse, die von den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und den Landesverbänden der Krankenkassen 
sowie den Ersatzkassen für den Bezirk jeder Kassenärztlichen Vereini-
gung oder für Teile dieses Bezirks (Zulassungsbezirk) gebildet werden. 
Sie bestehen aus Vertretern der Ärzte und der Krankenkassen in gleicher 
Zahl. Die Zulassungsentscheidungen erfolgen auf der Grundlage von 
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Bedarfsplänen, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen im Einver-
nehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatz-
kassen nach Maßgabe der vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
erlassenen Bedarfsplanungs-Richtlinie auf Landesebene aufzustellen 
und jeweils der Entwicklung anzupassen sind. Die Bedarfsplanungs-
Richtlinie des G-BA sieht ausdrücklich vor, dass zur Sicherstellung der 
vertragsärztlichen Versorgung behinderter Menschen bei der Bedarfs-
planung vor allem im Hinblick auf Neuzulassungen die Barrierefreiheit 
besonders zu beachten ist. Bei der Nachbesetzung von Vertragsarztsit-
zen in Planungsbereichen, für die Zulassungsbeschränkungen angeord-
net sind, hat der Zulassungsausschuss bei mehreren Bewerbern, die die 
ausgeschriebene Praxis als Nachfolger des bisherigen Vertragsarztes 
fortführen wollen, den Nachfolger anhand gesetzlich vorgegebener Aus-
wahlkriterien nach pflichtgemäßem Ermessen auszuwählen. Nach den 
gesetzlich vorgegebenen Kriterien sind bei der Auswahl auch Belange 
von Menschen mit Behinderungen beim Zugang zur Versorgung zu be-
rücksichtigen. Systematische Daten zur Praxis der Zulassungsaus-
schüsse bei der Neuvergabe von Vertragsarztsitzen hinsichtlich der Bar-
rierefreiheit liegen der Bundesregierung nicht vor. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 

39. Abgeordneter 
Matthias Gastel 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Besteht aus Sicht der Bundesregierung im Rah-
men der im Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur 
Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes (Bun-
destagsdrucksache 18/9523), Bedarfsplanliste für 
die Bundesfernstraßen (Anlage zu § 1 Absatz 1 
Satz 2) vorgenommenen Einstellung des Projekts 
Nr. 121 BW B 311 n/B 313 Mengen–Engelswies 
(mit den beiden Teilprojekten) die Möglichkeit, 
alternativ zur derzeit im Projektinformationssys-
tem (PRINS) dargestellten Nordtrasse über Sig-
maringen im Rahmen der weiteren Planung auch 
die sogenannte Südtrasse entlang der bisherigen 
B 311 (Meßkirch–Krauchenwies–Mengen) zu pla-
nen und später zu realisieren, und wie begründet 
die Bundesregierung diese Einschätzung? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 25. November 2016 

Mit der Ausweisung eines Projekts im PRINS ist grundsätzlich keine 
Festlegung zugunsten einer bestimmten Trassenführung verbunden. 
Vielmehr bleibt diese Entscheidung den nachfolgenden Planungsstu-
fen vorbehalten. 

Hierauf wird im Dossier unter Nummer 1.3, „Lage der Trasse und be-
troffene Kreise“ ausdrücklich hingewiesen. 
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Für die B 311 n, Mengen–Engelswies erfolgte 1998 das Raumordnungs-
verfahren. Das Projekt wurde aufgrund der nachrangigen Einstufung im 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2004 nicht mehr weiterverfolgt. 
Da damit die Planung neu aufzunehmen ist, kann über die Trassenfüh-
rung der noch zu ermittelnden Vorzugsvariante derzeit keine Aussage 
getroffen werden. 

Sollte sich eine andere als die dem Bundesverkehrswegeplan 2030/Be-
darfsplan zugrunde gelegte Variante auf den nachfolgenden Planungs-
stufen als vorteilhafter herausstellen, kann diese weiterverfolgt werden. 
Dabei sind neben der Wirtschaftlichkeit auch alle anderen abwägungs-
relevanten Belange zu beachten. 

 
40. Abgeordneter 

Marcus Held 
(SPD) 

Inwieweit sind der Bundesregierung beim Thema 
Lärmschutz Probleme im Hinblick auf die Aussa-
gefähigkeit von Ergebnissen nach der RLS-90-
Berechnung (RLS-90 – Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen) bekannt, und setzt sich die Bun-
desregierung derzeit, unabhängig von der bisheri-
gen Berechnungsmethode, mit neuen Berechnungs-
verfahren, die beispielsweise aktuelle Erkenntnisse 
aus der Wahrnehmungsforschung, Schwerpunkt 
auditive Wahrnehmung am Beispiel von Frequen-
zen, beinhalten, auseinander? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 30. November 2016 

Die RLS-90 regeln die Berechnung der von öffentlichen Straßen ausge-
henden Geräuschemission. Sie sind vor allem beim Neu- oder Ausbau 
von Straßen anzuwenden. Auf Grundlage der Ergebnisse der Berechnung 
legt der Straßenbaulastträger die notwendigen Lärmschutzmaßnahmen 
fest. In der Planungspraxis kommt es regelmäßig vor, dass Lärmbetroffene 
verlangen, den Lärm nicht nach den RLS-90 zu berechnen, sondern zu 
messen. Dies ist unzulässig, da die Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BlmSchV) die Berechnung nach den RLS-90 vorschreibt. Gegen-
über einer Messung hat die Berechnung den Vorteil, auch die prognos-
tizierte und damit zukünftig zu erwartende Lärmbelastung abbilden zu 
können, und ist nicht nur auf eine Momentaufnahme beschränkt, die von 
vielen Faktoren beeinflusst wird. 

Die Bundesregierung überarbeitet derzeit die RLS-90. 
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41. Abgeordneter 
Dr. Egon Jüttner 
(CDU/CSU) 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG (DB AG) 
ihren Einfluss auf die Verhinderung von Ver-
spätungen und die Besetzung von Führungsposi-
tionen mit kompetenten Mitarbeitern geltend zu 
machen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 29. November 2016 

Bei der DB AG handelt es sich um ein in privatrechtlicher Form geführ-
tes Wirtschaftsunternehmen, das der Vorstand gemäß § 76 Absatz 1 des 
Aktiengesetzes (AktG) in eigener unternehmerischer Verantwortung führt. 
Auf dieser Grundlage obliegen sowohl die Pünktlichkeit als auch die Be-
setzung von Führungspositionen außerhalb des Vorstandes der DB AG 
grundsätzlich der operativen Verantwortung des Vorstandes. 

Der Aufsichtsrat nimmt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie 
den vertraglichen Regelwerken ihm obliegende Kontrollfunktionen wahr. 

 
42. Abgeordneter 

Jan Korte 
(DIE LINKE.) 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Verlauf 
der Flugrouten des zukünftigen Flughafens Berlin 
Brandenburg (BER) in direkter Nähe von Bundes-
kanzleramt, Bundestag oder anderen möglichen 
Anschlagszielen im Berliner Stadtzentrum unter 
Sicherheitsaspekten, und dürfen die das Zentrum 
tangierenden Flugrouten nach Inbetriebnahme des 
BER auch von Nurpost- oder Nurfrachtflugzeu-
gen genutzt werden? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 25. November 2016 

Die Sicherheit ist gewährleistet. Insofern ist es ohne Bedeutung, wie ge-
nau die besagten Flugverfahren verlaufen. 

Unabhängig von der Art ihrer Nutzung dürfen nach der Eröffnung des 
BER alle Luftfahrzeuge auf den besagten Flugverfahren verkehren, die 
die mit ihnen einhergehenden Bedingungen erfüllen. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

43. Abgeordneter 
Florian Post 
(SPD) 

Welche Maßnahmen der Bundesregierung gibt es, 
die den konkreten Planungsprozess des Rückbaus 
von Kernkraftwerken in Deutschland betreffen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Rita Schwarzelühr-Sutter 
vom 28. November 2016 

Unmittelbar nach der Atomgesetzänderung im Jahr 2011 zur schrittwei-
sen Beendigung des Leistungsbetriebs aller Kernkraftwerke bis spätes-
tens zum Jahr 2022 hat die Bundesregierung verstärkt Vorbereitungen 
zur Umsetzung der neuen Gesetzeslage eingeleitet. Mit der Verabschie-
dung der „Leitlinien zur Stilllegung kerntechnischer Anlagen“ der Ent-
sorgungskommission (ESK) am 16. März 2015 und der Bekanntma-
chung des überarbeiteten Stilllegungsleitfadens („Leitfaden zur Stillle-
gung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von Anlagen oder Anla-
genteilen nach § 7 des Atomgesetzes“) am 19. Juli 2016 wurden die 
wichtigsten untergesetzlichen Regelwerke für die Stilllegung kerntech-
nischer Anlagen aktualisiert. Der ESK-Ausschuss „Stilllegung“ hat un-
ter Beteiligung des Bundesumweltministeriums in den letzten Jahren sie-
ben der endgültig abgeschalteten Kernkraftwerke besucht, um sich be-
reits weit im Vorfeld der Genehmigungserteilung ein Bild über die Still-
legungsplanungen der Betreiber zu machen und um frühzeitig den Be-
treibern die wichtigsten Standpunkte der Entsorgungskommission für ei-
nen sicheren Stilllegungsprozess zu erläutern. Die Besuche der Kern-
kraftwerke Krümmel, Gundremmingen B und Grafenrheinfeld durch 
den ESK-Ausschuss und Vertreter des Bundesumweltministeriums wer-
den Anfang 2017 folgen. 

Mit einem Beschluss des Länderausschusses für Atomkernenergie – 
Hauptausschuss – aus dem Jahr 2014 wurde das Verfahren zur bundes-
aufsichtlichen Prüfung von Genehmigungsentwürfen optimiert, eine ma-
ximale Dauer von sechs Monaten empfohlen und eine vierwöchige Kon-
zeptprüfung vorgeschaltet. 

Im Jahr 2015 wurde eine gemeinsame Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Stillle-
gungsgenehmigung“ der Entsorgungskommission, Reaktor-Sicherheits-
kommission und Strahlenschutzkommission gegründet, die das Bundes-
umweltministerium bei der Prüfung von Genehmigungsentwürfen unter-
stützt und die Erstellung von Stellungnahmen der Beratungsgremien ko-
ordiniert.  

Diese und weitere Schritte zur Optimierung der Verfahren wurden ein-
geführt und bei den ersten Verfahren bereits erfolgreich eingesetzt. Die 
ersten Genehmigungsentwürfe wurden dem Bundesumweltministerium 
im Sommer dieses Jahres zur bundesaufsichtlichen Prüfung vorgelegt. 
Für die Anlagen Neckarwestheim I und Biblis Block A wurden die Prü-
fungen abgeschlossen. 
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Die Stilllegung – wie bereits der Betrieb der Kernkraftwerke – erfolgt 
nach den höchsten deutschen Anforderungen an die Sicherheit. Die Still-
legungs- und Abbaugenehmigung darf nur erteilt werden, wenn die nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden getroffen ist. Darüber hinaus liegt die Verantwortung für die 
konkrete Rückbauplanung, insbesondere auch für die Erstellung qualita-
tiv aussagekräftiger und prüffähiger Antragsunterlagen, sowie für die 
Durchführung des Rückbaus der Kernkraftwerke in der Hand der Betrei-
ber. 

 
44. Abgeordneter 

Florian Post 
(SPD) 

Inwieweit stehen für das (behördliche) aufsichtli-
che Verfahren für alle Anlagen im Rückbau, wel-
ches nach Genehmigung des Rückbaus der kern-
technischen Anlagen beginnt, die hierfür notwen-
digen Ressourcen (z. B. behördliches Personal) 
zur Verfügung, bzw. bis zu welchem Zeitpunkt 
werden diese zur Verfügung stehen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Rita Schwarzelühr-Sutter 
vom 28. November 2016 

Über kerntechnische Anlagen in Stilllegung üben die Länder die atom-
rechtliche Aufsicht im Auftrag des Bundes aus. Nach Kenntnis der Bun-
desregierung sind die von den Ländern vorgehaltenen personellen und 
technischen Ressourcen ausreichend zur Wahrnehmung dieser Aufgabe. 
Die Verpflichtung für die Atomaufsicht zur Vorhaltung von qualifizier-
tem Personal in ausreichendem Umfang endet erst mit der Entlassung 
der kerntechnischen Anlage aus der atomrechtlichen Überwachung. 

 
45. Abgeordneter 

Florian Post 
(SPD) 

Ist der Bundesregierung bekannt, dass derzeit die 
Annahme von deponierfähigem Beton in Deutsch-
land von den relevanten Deponien meistens ver-
weigert wird, und welche Lösungsansätze ver-
folgt die Bundesregierung diesbezüglich? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Rita Schwarzelühr-Sutter 
vom 28. November 2016 

Der Bundesregierung ist das Problem bekannt. Mit der Entlassung des 
Betons, der beim Rückbau von Kernkraftwerken anfällt – sogenannte 
Freigabe nach Nachweis der radiologischen Unbedenklichkeit – unter-
liegt dieser nicht mehr dem Atom- und Strahlenschutzrecht, sondern 
dem Abfallrecht. Für den Vollzug des Abfallrechts sind ausschließlich 
die Länder zuständig. Eine abfallwirtschaftliche Planung des Bundes  
oder eine Koordinierung der Länderplanungen durch den Bund ist kom-
petenzrechtlich ausgeschlossen. Verantwortlich für die ordnungsgemäße 
und schadlose Entsorgung der Bau- und Abbruchabfälle sind als Abfall-
erzeuger und -besitzer primär die Kernkraftwerksbetreiber. 
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46. Abgeordnete 
Dr. Julia Verlinden 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Schritte hat die Bundesregierung bereits 
unternommen, und was wird sie noch tun, um die 
Belastung der Elbe und des Hamburger Hafens 
durch krebserregende polychlorierte Biphenyle 
(PCB) einzudämmen bzw. die Ursachen zu besei-
tigen und eine weitere Ausbreitung der Gefahr bis 
hin zur Verschmutzung des Wattenmeeres zu ver-
hindern (vgl. www.tageblatt.de/lokales/hamburg_ 
artikel-Krebserregender-Schlick-im-Hamburger-
Hafen_arid.1261061.html)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold 
vom 1. Dezember 2016 

Es ist zwischen der Belastung der Elbesedimente mit PCB aus Altlasten 
und der PCB-Belastung aus der im angesprochenen Zeitungsartikel ge-
nannten Brückensanierung zu unterscheiden. 

In beiden Fällen arbeitet die Bundesregierung zusammen mit der tsche-
chischen Seite vor allem in der Internationalen Kommission zum Schutz 
der Elbe (IKSE) an der Problemlösung. In Bezug auf die Altlasten wurde 
beispielsweise 2014 das gemeinsame Sedimentmanagementkonzept er-
arbeitet und veröffentlicht, das auf die Verringerung und Vermeidung 
des Schadstoffeintrags aus belasteten Sedimenten ausgerichtet ist (www. 
ikse-mkol.org/fileadmin/media/user_upload/D/06_Publikationen/01_ 
Wasserrahmenrichtlinie/2014_IKSE-Abschlussbericht%20Sediment.pdf). 

In Bezug auf den aktuellen Fall des Eintrags von PCB-haltigem Farbab-
rieb aus der Sanierung einer Brücke auf tschechischem Gebiet bei Ústí 
nad Labem steht die Bundesregierung seit 2015 in engem Kontakt mit 
dem tschechischen Umweltministerium, sowohl in Bezug auf die Ursa-
chenermittlung wie auch im Hinblick auf die Vermeidung eines weiteren 
Eintrags dieses Farbabriebs. Die Bundesregierung hat darauf hingewirkt, 
dass abgelagerter restlicher Farbabrieb vom Elbufer beseitigt wird und 
dass – wie kürzlich geschehen – das mit diesem Farbabrieb belastete 
Erdreich auf den Ufern der Elbe abgetragen wird. Damit ist die Gefahr 
eines weiteren Eintrags in die Elbe z. B. durch ein Hochwasser gebannt. 
Die nationale Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe), der auch der 
Bund angehört, hat ein Sondermessprogramm beschlossen, um die PCB-
Belastung weiterhin genau zu beobachten. 

http://www.tageblatt.de/lokales/hamburg_artikel-Krebserregender-Schlick-im-Hamburger-Hafen-_arid-1261061.html
http://www.tageblatt.de/lokales/hamburg_artikel-Krebserregender-Schlick-im-Hamburger-Hafen-_arid-1261061.html
http://www.tageblatt.de/lokales/hamburg_artikel-Krebserregender-Schlick-im-Hamburger-Hafen-_arid-1261061.html
http://www.tageblatt.de/lokales/hamburg_artikel-Krebserregender-Schlick-im-Hamburger-Hafen-_arid-1261061.html
http://www.ikse-mkol.org/fileadmin/media/user_upload/D/06_Publikationen/01_Wasserrahmenrichtlinie/2014_IKSE-Abschlussbericht%20Sediment.pdf
http://www.ikse-mkol.org/fileadmin/media/user_upload/D/06_Publikationen/01_Wasserrahmenrichtlinie/2014_IKSE-Abschlussbericht%20Sediment.pdf
http://www.ikse-mkol.org/fileadmin/media/user_upload/D/06_Publikationen/01_Wasserrahmenrichtlinie/2014_IKSE-Abschlussbericht%20Sediment.pdf
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung 

47. Abgeordnete 
Ekin Deligöz 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Warum konnte das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) in den im sogenannten Be-
raterbericht (Ausschussdrucksache 18(8)3235 des 
Haushaltsausschusses) genannten Fällen die jeweils 
benötigte Expertise nicht intern selbst erbringen, 
und wie lauten die Namen derjenigen Unterneh-
men, an die das BMBF diese externen Beratungs-
aufträge vergeben hat? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel 
vom 29. November 2016 

Die Breite der Themengebiete des BMBF verlangt ein hohes Maß an 
wissenschaftlicher und technischer Expertise. Dieses vertiefte Fachwis-
sen kann das BMBF insbesondere aufgrund der großen Anzahl an Be-
willigungen (rund 20 000 pro Jahr) nicht vollumfänglich vorhalten. Des-
halb werden externe Berater mit speziellen Einzelfragen beauftragt. Alle 
externen Beratungen waren notwendig und wurden nach Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beauftragt. 

Informationen zu den fünf Unternehmen, an die das BMBF die für das 
Jahr 2015 gemeldeten externen Beratungsaufträge vergeben hat, werden 
zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in einer Anlage 
(Einstufung als Verschlusssache mit dem Geheimhaltungsgrad „VS – 
Nur für den Dienstgebrauch“) beigefügt.* 

 
48. Abgeordnete 

Ekin Deligöz 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Warum befürwortet das BMBF es, dass „Gutach-
ten oder Beratungen im Zusammenhang mit For-
schungs- und Bildungsförderungsförderprojekten“ 
de facto von der Meldepflicht über externe Bera-
tungsaufträge an das Bundesministerium der Fi-
nanzen ausgenommen sind (sogenannter Negativ-
katalog), und in wie viel mehr Fällen, als im Be-
raterbericht (Ausschussdrucksache 18(8)3235 des 
Haushaltsausschusses) angegeben, hat das BMBF 
im Jahr 2015 tatsächlich externe Beratung in An-
spruch genommen (bitte unter Angabe des jeweili-
gen Beratungsgegenstands, des Auftragnehmers 
und des Vertragsvolumens)? 

                                                           
* Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die Anlage zur Antwort des Parlamentarischen Staatssek-

retärs Thomas Rachel vom 29. November 2016 als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft.  
Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten 
eingesehen werden. 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel 
vom 29. November 2016 

Das BMBF ist aufgrund seiner spezifischen Aufgabenstellung in beson-
derem Maß auf externe Expertisen angewiesen, da es nicht für alle Fach-
gebiete auf dem jeweils notwendigen aktuellen Stand eigenes Personal 
vorhalten kann. Dem trägt die Definition des Begriffs „externe Bera-
tungsleistungen“ Rechnung, die vom Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages am 28. Juni 2006 beschlossen wurde und seitdem Grund-
lage des jährlichen Berichts der Bundesregierung an den Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages ist. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Kern der ministeriellen Arbeit, also ins-
besondere die Programmatik und die Zuwendungsentscheidung, beim 
Bundesministerium verbleibt. Die Definition ist aus Sicht des BMBF 
sachgerecht, insbesondere mit Blick auf die spezifische Aufgabenstel-
lung des Ressorts, das in besonderem Maß auf externe wissenschaftliche 
Expertise angewiesen ist. Nur diese Verträge werden besonders erfasst. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

49. Abgeordneter 
Dr. Diether Dehm 
(DIE LINKE.) 

Aus welchem Grund konnte das Ratifizierungs-
verfahren zum Wirtschaftspartnerschaftsabkom-
men mit CARIFORUM (Karibisches Forum des 
afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten) 
in Deutschland noch nicht abgeschlossen werden, 
und bis wann ist nach Einschätzung der Bundes-
regierung mit einem Abschluss des Verfahrens 
und der Notifikation Deutschlands zu rechnen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn 
vom 25. November 2016 

Nach Kenntnis der Bundesregierung dauern die parlamentarischen Be-
ratungen des Gesetzentwurfs zur Ratifikation des Wirtschaftspartner-
schaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits 
noch an. Ein Termin für die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs 
steht noch nicht fest. Die Notifikation ist erst nach Abschluss des Ge-
setzgebungsverfahrens möglich. 
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50. Abgeordneter 
Niema Movassat 
(DIE LINKE.) 

Wofür hat die Deutsche Gesellschaft für Internati-
onale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH an die Clinton 
Foundation Geld gegeben (www.clintonfoundation. 
org/contributors?category=%241%2C000%2C001 
%20to%20%245%2C000%2C000&page=2; bitte 
auflisten nach Summe, Art der Unterstützung, 
Zweck, Zeitpunkt), und inwiefern kann die Bun-
desregierung ausschließen, dass diese Mittel zu 
Wahlkampfzwecken verwendet werden? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn 
vom 29. November 2016 

Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) stellte die GIZ der Clinton Development 
Initiative (CDI) für ein Projekt in Malawi von Juni 2013 bis Mai 2016 
bis zu 2,4 Mio. Euro aus dem Haushalt des BMZ als Zuschuss über einen 
Finanzierungsvertrag zur Verfügung. Ziel des Projekts war es, über den 
Bau und die Inbetriebnahme von Gesundheitszentren und durch Schu-
lung von Gemeindegesundheitsarbeitern rund 500 000 Menschen im 
ländlichen Malawi Zugang zu essentiellen Gesundheits-, HIV-/AIDS- 
und Ernährungsdiensten zu verschaffen. 

Die GIZ hat der Clinton Foundation keine Mittel oder Spenden zur Ver-
fügung gestellt, mit denen der US-Wahlkampf von Hillary Clinton fi-
nanziert wurde. Die CDI ist gegenüber der GIZ zur Rechenschaft über 
die korrekte Verwendung der Mittel verpflichtet. Die GIZ berichtet im 
Rahmen ihres Auftrags an das BMZ. 

 

Berlin, den 2. Dezember 2016

http://www.clintonfoundation.org/
http://www.clintonfoundation.org/
http://www.clintonfoundation.org/contributors?category=%241%2C000%2C001%20to%20%245%2C000%2C000&page=2
http://www.clintonfoundation.org/contributors?category=%241%2C000%2C001%20to%20%245%2C000%2C000&page=2
http://www.clintonfoundation.org/contributors?category=%241%2C000%2C001%20to%20%245%2C000%2C000&page=2
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